
Auszug
aus

dem allgemeinen Wriefpostlarif für das Ausland .

I . Umfang des allgemeinen Postvereins .

1 . DaS Gebiet desselben umfaßt :
Ganz Europa *) , die asiatische Türkei , asiatisch Rußland , Egypten ,

Algerien *) und die Vereinigten Staaten von Amerika .
2 . Als zum allgemeinen Postverein gehörend werden betrachtet :
a ) Island und die Farör - Jnseln , als Bcstandtheile von Dänemark .
d) Die Balkarischen Inseln , die Kanarischen Inseln , die spanischen

Besitzungen an der Nordküste von Afrika (nämlich : Ceuta fL -epta ^,
Melilla sMlilas , ä 'enon äs äs la Römern , ä 'eno -t äs ^ Mncemas )
und die spanischen Po st an st alten an der Westküste von Marocco
(nämlich : Tanger fTandja ) , La rache fEl 'Arischf , Rabat fRebatf , Casa¬
blanca , Mazagan , Sasfi fSafif , Mogador fSueraf ) , als Bcstandtheile
von Spanien .

e) Algerien , als Bestandtheil von Frankreich .
ä ) Die Insel Malta , als zu der Postverwaltung von Großbritannien gehörend .
e ) Madeira und Azoren , als Bestand !heile von Portugal .
k) DaS Großherzogthum Finnland , als integrirender Bestandtheil des Kaiser¬

reichs Rußland .

II . Umfang des Verkehrs .

1 . Der Briefpostverkehr umfaßt : die Briese , Korresvondenzkarten , Bücher , Zeitungen
und andere Drucksachen , sowie die Waarenmuster und Gcschästspapiere .

2 . Alle diese Gegenstände können unter Rekommandation abgesandt werden .
3 . DaS Maximalgewicht beträgt für Waarenmuster 250 Gramm , für alle

andern Gegenstände 1000 Gramm .

III . Taxen .

1 . Von der schweizerischen Postverwaltung werden für die nach andern Vereinsländern
bestimmten frankirten Korrespondenzen und für die aus diesen Ländern herrührenden un -
frankirten Briefe folgende Taxen erhoben :

') Der Beitritt Frankreich - -um allgemeinen Postvercin erfoktzt erst auf 1. Januar 1876 .
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Frankirte Briese , für je 15 Gramm . 25 Rp .
Unsranlirte „ , „ 15 , 50 „
Korrespondenzkarten . 16 „
Bücher , Zeitungen und andere Drucksachen , Waarenmuster und

Geschästspapiere , für je 50 Gramm . 5 „
Die rekommandirten Gegenstände , für welche Frankozwang besteht, unterliegen außer

den oben angegebenen Frankotaxen einer fixen Gebühr von 10 Rp .
Rückscheine (Retour -Uöcspisses ) zu rekommandirten Sendungen sind nach allen Ver -

cinsländern zulässig . Für einen solchen Rückschein hat der Absender eine weitere fixe Gebühr
von 20 Rp . zu entrichten .

Bemerkungen .

Harvehandlnng .

8 1 . Unsranlirte oder ungenügend frankirte Korrespondenzkarten , Zeitungen und
andere Druck '

achen , als : Visitenkarten , Kataloge , Prospekte , Ankündigungen und Anzeigen
aller Art , gleichviel , ob gedruckt , gestochen , lithographirt oder autographirt , inbegriffen
Preis -Courante , Börsen - und Marktzcddel , dürfen nicht befördert werden ,

8 2 . Die übrigen unsranlirte » oder ungenügend frankirten Gegenstände , d , h . die
Briefe , die broschirten oder eingebundenen Bücher , die Broschüren , Musikhcste , sowie die
Photographien , Waarenmuster und Geschästspapiere sind zwar zur Beförderung zugelaffen ,
werden aber ohne Unterschied der Taxe der unfrankirten Briefe unterworfen , unter
Abzug des Werthes der etwa verwendeten Frankomarken , Frankocouverte oder Frankobanden .

8 3 , Die ungenügend frankirten Briefe nach dem Vereins - Ausland werden wie ganz
unsranlirte Briese behandelt , insofern Keren Versendung überhaupt zulässig ist.

8 4 . Den nicht oder ungenügend frankirten Korrespondenzen nach dem Vereins -
Ausland , für welche Frankozwang besteht , wird nicht Beförderung gegeben ,

8 11 . Wenn vom Versender eines Briefpostgegenstandes nach Deutschland , Oester¬
reich-Ungarn oder Belgien verlangt wird , daß derselbe dem Adressaten Lurch Expressen
zugestellt werde , so ist diesem -Vcrlangen gegen Entrichtung einer besonder, ! Taxe , welche der
ordentlichen Posttaxe der Sendung beizufügen ist , Folge zu geben .

Im Verkehr mit Deutschland und Oesterreich - Ungarn ist die Voraus¬
bezahlung der ordentlichen Taxe und der Spezialtaxe für die per Expreß zu bestellenden
Sendungen nicht obligatorisch ; die Expreßgebühr kann sogar nur dann vorausbezahlt werden ,
wenn der Adressat im Ortsbeftellbczirke der Bestimmungs -Postanstalt wohnt . In diesem
Falle beträgt die Expreßgebühr 30 Rp ,

Im Verkehr mit Belgien dagegen ist sowohl die ordentliche Posttaxe , als die
Expreßgebühr , letztere mit 30 Rp, , vorauszubezahlen . Reicht die vom Absender bezahlte
Expreßgebühr nicht aus , so wird der Mehrbetrag vom Adressaten erhoben .

Aon der Ariefpostveförderung ausgeschlossene Hegenstände .

8 13 . Von der Beförderung mit der Bricfpost sind ausgeschlossen :
a ) Gegenstände , deren Transport mit Uebelständen oder mit Gefahren verbunden ist ;
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b ) Briefe , Korrespondenzkarten und andere Gegenstände , welche äußerlich den be¬
stehenden Gesetzes- oder Neglementsbestimmungen zuwiderlaufende Bemerkungen (z. B . injuriöser
oder unsittlicher Natur ) enthalten ;

e ) rekommandirte Sendungen , Korrespondenzkarten , Zeitungen und andere Druck¬
sachen (nämlich : Visitenkarten , Kataloge , Prospekte , Ankündigungen und Anzeigen aller Art ,
gleichviel , ob gedruckt , gestochen, lithographirt oder autographirt , mit Inbegriff der Preis¬
listen (Preis - Courante , Börsen - und Marktzeddel ) , welche nicht oder ungenügend frankirt
sind oder (bei Zeitungen und andern Drucksachen obiger Art ) den andern ausgestellten Be¬
dingungen nicht entsprechen ( 8 2V) , z. B , unzulässige handschriftliche Zusätze enthalten ;

<t ) Waarenmuster , welche einen Verkaufswerth haben ;
s ) Briefe und andere Sendungen , welche gemünztes Gold oder Silber . Juwelen oder

sonstige kostbare Gegenstände , sowie dem Zoll unterworfene Sachen enthalten ;
k) die Waarenmuster im Gewicht von über 250 Gramm und die übrigen Gegen¬

stände im Gewicht von über 1000 Gramm .
8 14 . Der Regierung jedes Vereinslandes ist das Recht Vorbehalten , diejenigen

Bücher , Zeitungen und andere Drucksachen auf ihrem Gebiete nicht befördern oder bestellen
zu lassen , in Betreff deren den bestehenden Gesetzen und Vorschriften des Landes über die
Bedingungen ihrer Veröffentlichung und Verbreitung nicht genügt sein sollte .

8 15 . Politische Zeitungen und Zeitschriften unter Band dürfen mit der Post
nach Rußland nicht eingesührt werden . Eine Ausnahme findet nur in Betreff derjenigen
politischen Zeitungen und Zeitschriften statt , welche an Mitglieder des kaiserlich russischen
Regentenhauses , an kaiserlich russische Minister oder an Mitglieder des diplomatischen Korps
adressirt sind . Diese Zeitungsexemplare können unbeanstandet unter Band mit der Post nach
Rußland eingesührt werden . Nicht politische Zeitungen und Zeitschriften unter Band
werden außerdem nur noch unter der Adresse der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek , der
Akademie der Wissenschaften , der höher « Lehranstalten und etablirten Buchhandlungen zu-
gelassen .

Dagegen ist es in Rußland Jedermann gestattet , bei einem russischen Postbüreau
auf ausländische , politische und nicht politische Zeitungen und Zeitschriften zu abonniren .

Neschaffenyeil der Sendungen.
8 16 . Die Adresse muß den Bestimmungsort , sowie die Person desjenigen , an

welchen die Bestellung erfolgen soll , so genau bezeichnen , daß jeder Ungewißheit darüber
vorgebeugt wird .

8 17 . Hinsichtlich der Sprache muß die Adresse so abgefaßt sein , daß für die Post¬
beamten des Ursprungslandes und der Transitländer wenigstens der Bestimmungsort ,
für die Postbeamten des Bestimmungslandes aber die vollständige Adresse leicht ver¬
ständlich sei .

8 18 . Wenn es sich um uneingeschriebcne (nicht rekommandirte ) Briefe und andere
Gegenstände , posts -rsstants adressirt , handelt , so kann der Name des Adressaten auch durch
Initialen , Ziffern >c. ersetzt werden .

Rekommandirte Gegenstände müssen dagegen stets mit einer vollständigen Adresse
versehen sein .

8 10 . Eine besondere Verpackung und Verschließung der rekomman -
dirten Briese ist nicht erforderlich . Es können diese Sendungen daher , wie im
internen Verkehr , in derselben Form und Verpackung zur Beförderung angenommen werden ,
wie die uneingeschriebenen Sendungen .

8 20 . a ) Um Portocrmäßigung zu genießen , müssen die Bücher , die Zeitungen ,
die Drucksachen und andere gleichgestellten Gegenstände unter Band oder in
einem offenen Umschläge , oder aber einfach gesaltet , in der Weise versandt werden , daß sie
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leicht verifizirt werden können , und dürfen diese Gegenstände , die nachstehenden Ausnahmen
Vorbehalten , nichts Geschriebenes , sowie keine handschristlichen Ziffern oder Zeichen enthalten .

l, ) Die Korrekturen von Drucksachen oder Musikalien dürfen handschriftliche Ab¬
änderungen enthalten , welche sich ausschließlich aus den Text oder die Herstellung des Werkes
beziehen . Tie Beigabe des Manuskripts ist gestattet .

c) Die Circulare , Avise rc . dürfen die Unterschrift des Versenders mit Bezeichnung
seiner Eigenschaft tragen und die Angabe des Ursprungsortes und das Datum der Ver¬
sendung enthalten .

ä ) Die Bücher werden mit einer handschriftlichen Widmung deS Verfassers zugelassen .
o) Es ist -gestattet , diejenigen Stellen des Textes , auf welche besondere Aufmerksam¬

keit gelenkt werden will , mit einem einfachen Strich zu bezeichnen.
k) Bei den gedruckten , lithographirten oder autographirten Kurszeddeln und Preis -

Couranten von Börsen oder Märkten ist es gestattet , Preisangaben handschriftlich oder mit¬
telst Druckes bcizufllgen .

x ) Es wird ein anderer handschriftlicher Zusatz weder geschrieben noch gedruckt zu-
gelaffen , wenn derselbe der Drucksache ihren allgemeinen Charakter benimmt .

d ) Die obenerwähnten Gegenstände , welche den hievor aufgestellten Bedingungen nicht
entsprechen , werden als unfrankirte Briefe betrachtet und demgemäß taxirt , mit Ausnahme
der Zeitungen und der Drucksachen , wie die Circulare , Avise rc ., welche in diesem Falle
keine Beförderung finden . (Siehe 88 1 und 13 hievor .)

8 21 . Tie Waarenmuster genießen Taxermäßigung nur unter folgenden Be¬
dingungen :

s ) Sie müffen in Säcken , Schachteln oder beweglichen Umschlägen in der Weise ver¬
sandt werden , daß eine Verifikation leicht möglich ist.

d ) Sie dürfen keinen Verkaufswerth haben und außer dem Namen oder der Firma
des Versenders , der Adresse des Empfängers , einer Fabrik - oder Verkaufsmarke , Ordnungs¬
nummern und Preisen keine handschriftlichen Angaben enthalten .

e ) Es ist untersagt , diese Gegenstände mit einem Briefe oder einem Gegenstände
anderer Art zu vereinigen , mit Ausnahme des Falles , wo sie integrirenden Bcstandtheil
eines besonderen Werkes bilden .

ä ) Die Muster , welche den aufgestellten Bedingungen nicht entsprechen , werden wie
Briefe taxirt , mit Ausnahme derjenigen , welche einen Werth haben . Diese letzter» werden
nicht befördert , ebensowenig diejenigen , deren Transport Uebelstände oder Gefahr darbietet .

8 22 . a ) Als Geschästspapiere werden betrachtet und der Taxermäßigung theilhastig, .
die von obrigkeitlichen Beamten ausgestellten Akte aller Art , die Frachtbriefe , die verschie¬
denen dienstlichen Dokumente der Versicherungsgesellschaften , die auf gestempeltem oder un¬
gestempeltem Papier ausgestellten Abschriften oder Auszüge von Akten unter PrivatsiegeU
handschriftliche Partituren oder Musikalien und im Allgemeinen alle handschriftlichen Akten¬
stücke oder Dokumente , welche nicht den Charakter einer wirklichen und persönlichen
Korrespondenz tragen .

d ) Die Geschästspapiere müffen unter bewegliches Band gelegt und derart verpackt
werden , daß sie leicht verifizirt werden können .

c) Sendungen , welche den oberwähnten Bedingungen nicht entsprechen , werden wie
unfrankirte Briefe behandelt und demgemäß taxirt .

8 23 . Die Bestellung durch Expressen kann verlangt werden für die Briefpost¬
gegenstände nach Deutschland , Oesterreich - Ungarn und Belgien .

Dieses Verlangen ist auf der Adresse der Sendung durch eine der folgenden Bezeich¬
nungen auszudrücken :

„Per Expreß ."

„Durch Expressen zu bestellen ."

„Durch Eilboten .
"
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Bezeichnungen , wie - pressant , cito , citissime , dringend , eilig u . s, w . sind nicht als
das Verlangen der Exprcßbestellung ausdrücklich anzusehen .

8 24 . Hinsichtlich der Chargvbriese mit Werthdeklaration nach Italien wird auf
die KZ 51 — 61 hienach verwiesen .

Aufgaöe .

8 25 . Die gewöhnlichen Sendungen sind in den Briefeinwurf zu legen , es
sei denn , daß ihr Umsang die Aufgabe in die Hände der Postbeamten bedinge .

8 26 . Die rekvmmandirten Gegenstände sind in der Regel in die Hände
der Postbeamten aufzugeben und müssen , um unter Einschreibung befördert werden zu können ,
vollständig srankirt sein .

8 27 . Die Expreßsendungen sind ebenfalls in die Hände der Postbeamten
auszugeben , indem die Poststellen in der Regel nur diejenigen zur Expreßbestellung bezeich -
netcn Gegenstände als Expreßsendungen zu behandeln haben , bei welchen die Postverwaltung ,
sei cs durch den Betrag der aufgellebten Marken , sei es durch eine vom Aufgeber geleistete
Hinterlage in Baar , für den Fall der Unbestellbarkeit der Sendung bezüglich der Expreß¬
bestellgebühr gedeckt ist .

Ikrankirung .

8 28 . Die Frankirung der Sendungen hat ausschließlich mittelst der im Ursprungs¬
lande gültigen Frankomarken , Frankocouverte und Frankobanden zu erfolgen .

8 20 . Sind vom Absender für die Frankirung Marken , Banden oder Couverte
von zu hohem Werthe verwendet worden , so wird ihm die Differenz nicht vergütet , sofern
er nicht Nachweisen kann , daß die zu hohe Frankirung durch unrichtige Auskunftertheilung
von Seite der Post veranlaßt worden ist.

Verantwortlichkeit .

8 48 . Geht ein rckommandirter Gegenstand verloren , so erhält der Absender , oder
auf dessen Verlangen der Adressat , den Fall höherer Gewalt ausgenommen , eine Entschädi¬
gung von 50 Franken von derjenigen Verwaltung , auf deren Gebiet oder auf deren See¬
postroute der Verlust erfolgt , d . i . wo die Spur des Gegenstandes verschwunden ist , es sei
denn , daß diese Verwaltung nach den Gesetzen ihres Landes für den Verlust rckommandirter
Sendungen im Innern ihres Gebietes nicht verantwortlich ist *) .

Die Entschädigung soll so bald als irgend möglich und spätestens innerhalb deS
Zeitraumes eines Jahres , von dem Tage an gerechnet , gezahlt werden , an welchem die
Reklamation erhoben wird .

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt , wenn er nicht innerhalb Jahresfrist , vom
Tage der Posteinlieserung der rekvmmandirten Sendung an gerechnet , erhoben wird .

( Art . 5 des Postvereins -Vertragcs .)
8 4S . Wenn eine in der Schweiz aufgegcbene rekommandirte Sendung auf drittem

Gebiete verloren geht , so wird die schweizerische Postverwaltung sich zu Gunsten des Ver¬
senders gehörigen Orts für Erlangung der durch den Vcreinsvertrag vorgesehenen Ent¬
schädigung verwenden , insoweit die Verwaltung , auf deren Gebiet der Verlust stattgefunden
hat , nach ihren Landesgcjetzen überhaupt zu Bezahlung einer Entschädigung verpflichtet ist
( siehe 8 48 hievor ) .

*) Ven den Ländern, welch« diese Verantwortlichkeit ablehnen, kennen wir bi- jetzt Belgien ,
tritannien « nd die Vereinigten Staaten von Amerika .

Groß -
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Für Verluste , welche außerhalb des Schweizergcbietes stattgefunden haben , kann die

Verantwortlichkeit der schweizerische» Postverwaltung in keiner Weise in Anspruch genommen
werden ( Postregalgesetz vom 2 . Juni 1849 , Art . 15 ) .

8 50 . Für die Verspätung und die Beschädigung rekommandirter Sendungen ,
sowie für den Verlust , die Beschädigung oder Verspätung nicht rekommandirter Gegenstände
wird von den Vereinsverwaltungen keinerlei Gewähr übernommen .

Werthchargövricfe nach Italien .

8 51 . Von . der Schweiz nach folgenden Orten im Königreich Italien und umge¬
lehrt können Briese mit deklarirten , auf den Inhaber lautenden Werthpapieren bis zum
Betrage von 3000 Franken versandt werden ; diese Orte sind :

^ Isosanckrin (Piemont ) , ,4neönn , Rar ! , üola ^ na , Lsr ^amo , Press !» , 6n --Iiari ,
<l»t »ni » , 6omo , 6rvmon » , Onnso , Porrar » , birsnrs ( Floren ?.) , Osnav » (6snua ) , lnvorno ,
Duce» , blantov » ( ölantu ») , ölsssin » , ölilan » ililailanäs , blocken » , Napoli (Neapel ) ,
lbkovar » , kackov » (? »äua ) , Palermo , karm » , P »vi» , ksruz -i» , Piaeenr » , kis » , Potsnr »
(Lasilioata ) , Roma , öalsrno (Principato oiteriors ) , Lien» , 1'orino (Purin ) , P'reviso ,
Iläine , Vsneri » ( Venedig ) , Verona und Viesnr ».

8 53 . Die Chargsbriefe mit Werthdeklaration sind den genannten schweizerisch¬
italienischen Auswechslungsbüreaux aus der Bries karte zuzukartiren , wobei jedoch die An¬

gabe des Werthes nicht zu unterlassen ist .
ß 54 . Der Ausgeber eines Briefes mit deklarirtem Werthinhalt hat außer der

ordentlichen Taxe für rekommandirte Briefe eine Proportionaltaxe von 25 Rappen
für je 100 Franken deklarirten Werths oder den Bruchthcil dieses Betrages zum
Voraus (mittelst Aufklebens von Franiomarken ) zu bezahlen .

Z 55 . Die Chargsbriefe mit Werthdeklaration müssen unter festem Umschlag ver¬

sandt werden und mit 5 Siegeln verschlossen sein . Der Petschaftabdruck hat ein dem Ver¬

sender eigenes Zeichen darzustellcn . Tic Siegel müssen so angebracht sein, daß sic alle Falten
des Umschlages fest Zusammenhalten .

8 56 . Im Falle des Verlustes oder der Spoliation eines Brieses mit deklarirtem

Werthinhalt hat die Verwaltung , aus deren Gebiet der Verlust stattgefunden hat , die Fälle
höherer Gewalt ausgenommen , dem Versender innert der Frist von 2 Monaten ,
Dom Datum der Reklamation an , den von demselben deklarirten Werth , sür welchen die
im 8 54 erwähnten Taxen und Gebühren , entrichtet worden sind , zu bezahlen .

Diesfällige Reklamationen sind nach Verfluß einer Frist von 6 Monaten , vom Tage
der Aufgabe des Briefes an , nicht mehr zulässig .

8 57 . Die Verwaltung , welche im Verlust - oder Spoliationsfalle den Betrag des
deklarirten Werthinhaltes vergütet , erlangt dadurch das Eigenthumsrecht der betresfenden
Papiere . Die Person , welcher die Vergütung geleistet worden ist , hat alle diejenigen Nach¬
weise zu geben , welche die Nachforschungen zu erleichtern und die Wiedererlangung der Papiere
zu bewirken geeignet sind .

8 58 . Durch den Empfangschein der Adressaten von Briefen mit deklarirtem Werth¬
inhalt werden die beiden Verwaltungen jeder bezüglichen Verantwortlichkeit enthoben .

8 59 . Hinsichtlich der Stempelung und der Beigabe von Rückscheinen sind die näm¬

lichen Bestimmungen maßgebend , wie für rekommandirte Briefe ohne Werthdcklaration .
8 60 . Auf Chargsbriefen mit Werthdeklaration ist stets das genaue Gewicht der¬

selben in der obern linken Ecke der Adresse in Grammen vorzumerken .
8 61 . Wenn ein Chargebricf mit Werthdeklaration wegen Domiziländerung de ?

Adressaten nachgesandt werden muß , so ist für diese Nachsendung die Werthtaxe (25 Rp .
Per Fr . 100 ) neuerdings zu berechnen.
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Nebersicht der Frankatnrtaren für Briefpostgegenstände im Innern
der Schweiz und nach den hauptsächlichsten fremden Ländern.

Wcstimumngs -

kändcr.

Schwei ; :
a) bis 2 Std . Entserng^
b) weiter . ^

Taxe der eins. Korr .-Karte 5 Et .
^ . dopp. ^ 10 .

Geschaftspapieie wie Briefe .
Frankreich und Algerien .

Geschästspapiere und Korrektur¬
druckbogen per 200 Gr . L0 Cr.

Ilcbr . Europa , Ver . Staaten
von Amerika , afiat. tlnfi-
tand , afiat . Türkei,Egyp¬
ten, fpan. Lcfihungcnnnd
Pofianfiatten in Afrika .

Afrika .
Lrit . Lefitz , an Wefiküfie
Ncbr. enrop. Lefitz, a . i>. „
Tunis .
Tripoli (Berb .) . . . .
Lapd . gut .Hoffnung , Natal :

») m . regelm. Postschiffen
b) mit Handelsschiffen .

Amerika .
(Ohne die Ver . Staaten .)

Lanada , mit direkt. Schiff.
WefiinLicn , brit . Besitzungen

über Hamburg . .
. Großbritannien

Wefiindicn, nicht brit . Besitz,
über Hamburg . .

„ Großbritannien
Euba , Mcriko :

über Hamburg . .
„ Großbritannien

ferner über Frankreich

Briefe
Külkicr , Aeitängen unä anäere
Irnlt .salüen , Waarenmnsser.

obligatorische Frankatur — bis zum Landungshafen .
„ , — bis an Bestimmung .

gewöyn -i
Nche. ilDcwilllls - rekommandlrte . Irukk -

lacheu . Ecwililts '

Pro¬
gression .

Waar . -
muster .

Franko¬
taxe.

Pro¬
gression .

Einfache
Franko¬

taxe.
Fixe

Gebühr .

Franko - Franko¬
taxe.

(Franko -
rwanq .)

C!. Gramm . Et . Ct . Ct . Gramm . Ct .

5 1- 1» 5 10 . 2 bis 50 5
10 üb. IS - 250 10 10 5 üb . 50 - 250 10
10 1- 15 10 10 10 über 1520 üb . 15 - 250 20 10 '

250 - 500

30 io 30 4V 5 40 5

25 15 25 10 5 50 5

75 15 75 30 10 50 10
75 * 15 unzulässig 10 50 10
35 15 45 1» 8 50 8
35 - 15 unzu ässig 8 50 8

135 15 135 30 10 50 10
55 15 55 30 10 50 1«

45 15 45 30 10 50 10

50 * 15 unzu ässig 10 50 10
135 15 135 30 10 50 10

50* 15 unzulässig 10 50 1«
135* 15 unzulässig 10 50 10

50* 15 unzulässig 10 50 10
135* 15 unzulässig 10 50 1»
100* 7 ' /- unzulässig 20 40 Lv

iE
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Westimmungs -
Briefe

Hitler , Icilmigen uncl andere i
Arn ^ fa^en, Maarcnmnscr. !

gewöhn¬
liche. Gemüts - ! rekommandirte . IrnL -

sochen . Gewiss-
Vaar .-
mnttcr .

ländcr.
Fran.° - Pro- !

gresson. j Franko¬
laxe .

Fix«
Gebühr.

Franko - !
laxe .

( Franko - 1
rwanq.) >

Pro¬
gression .

Franko -

(Franko - !
iwanq.H

Chili und Peru :
Si. ^ Gramm. Ct. Ct . St . ^ Gramm. 15t. '

Uber Hamburg . . . 125 " 15 125 iv 15 50 15
„ Belgien . . . . 85* I 15 unzulässig 15 ! 50 15

auf andern Wegen . . 150 " 15 15V iv 2V 50 20
Lrafiiicn : üb. Hamburg . 75 l 15 75 iv 15 50 15

! , Belgien . . 75 " . 15 unzulässig 13 50 13
! , Frankreich . 110 ! 22« 2» ! 40 20

Ärgc» i .kcplil>li !!,1lri,g» ay :
Uber Italien ( Genua) . 75 ' , 15 unzulässig 15 ! 50 15

, Frankreich . . . IVO * unzulässig 2V ! 40 30
„ Belgien . . ^ . 55 * 15 unzulässig Iv j 50 10

Asien.
Indien , britische Besitzungen

( ohne Ceylon) . . 75 15 75 iv 15 50 15
„ französ, Besitzungen

und Ceylon . .
China * Lingapore :

110 ** 7V- 190 1« 2V 40 wieBries .

über Brindisi . . . . 75 15 125 1« 15 50 15
„ Neapel . . . .
* ausicrdem nach :

11V " 71/2 190 iv 2« ! 40 ŵieBriefe

Hongkong,Cantonrc . 75 " 15 unzulässig 55s 50 wieBriefe
^ Shanghai . . . . 45 * 15 45 60 15 50 wieBriefe
! Peking , Kalgan re . 145 " 15 unzulässig 21 50 WieBriefe

Urga . 65 " 15 unzulässig 13
15

50 IwieBriesk
Japan : Ub . Brindisi . . 75 15 125 1« 50 ! 15

, Neapel . . 11V " 7i/- 19» Iv 2V 40 jwteBriefe
„ Vcr . Staaten . 110 " 15 11» 6» 25 ! 50 25

stiederl . Tstind. : üb .Brindisi 7V * 15 unzulässig 9 50 ! b
„ Neapel ISO . 71/., 23V IV 2V 40 wieBriefe

Siam , Änam , Labnan u . die
Philippinen : Ub . Brindisi 7V * 15 unzulässig 9 60 «

„ Neapel
Austratte»».

11V * 71/2 unzuMg 2V 40 wieBriefe

tlen -Änd -Waie» und Neu-
Seeland : üb. Brindisi . 75 15 125 iv 15 50 15

„ Ver . Staat . 75" 15 75 6V 25s 50 wieBriefe
Uen-Caledonitn . . . . 75 * 15 . unzulässig 15 50 15
Äedr. Austral . : üb. Brindisi 75 15 125 Iv 15 50 15

i . Ver. St . 45 * 15 ' UNZUlässig 15 50 WieBriefe
j Hawaii (Tandwichs-Jnseln) 5V " 15 . unzulässig 25s 50 wieBriefe
! licberseeische Länder . . 1VV * 7i/- ! unzulässig 20 40 > 30

* obltg . Frankal. — bi- z. LandzShafen .
» » — bi- «n Bestimmung . f Zeitungen per üO Gr. 1L Li .
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Taxen für Gelllanweisaagea narü üem Anstamt:
Nach Frankreich (mit Algerien) 20 Rp . für je Fr . 10 oderBruchtheil , Maximalbetr . Fr . 200 . —

Nordamerika 20 . . . . 10 , , 257 . 50
Grohbritann . u . Irland 20 . » » » io . . 252 . -
Italien io . . » . 10 . . 1000 . —
Belgien 25 . . . » 25 , . 500 . -
Niederlande 25 , . . . 25 , . 530 . —
Deutschland (Norodeutschland, Elsaß -Lothringen , Bayern , Württemberg , Oesterreich -

Ungarn ) 50 Rp . bis auf Fr . S3 . 75 und 70 Rp . bis zum Maximalbetrag von
Fr . 187 . 50 ( rcjp . 150 Mark oder 87 -/r st )

. Konstantinopcl , Galatz und Pera 75 Rp . bis auf 27 Thlr . und Fr . 1 . 25 bis Maximum
von 50 Thlr .

Nalünaümea in 8 Raslaaü
können versandt werden , nach :

Deutschland . auf Fr . 200 . —
England . . ,, 187. 50
Frankreich . . . . . 187. 50
Italien . „ . 300 . —
Oesterreich . . ° 200. —
Schweden und Norwegen . . . . „ . 187. 50
Vereinigte Staaten Nordamerikas . . . „ . . 200 . —

Ortschaften im Hrtsrayorr :
Abtwyl Gais Rehetobel Trogen
Andwyl Goldach Roggwyl Tübach
Berg GottshauS St . Fiden Untereggen
Bernhardzell Häggenschwyl St . Georgen Wald
Brüggen Herisau St . Josephen Waldkirch
Bühler Hundwyl Speicher Winkeln
Eggersriet Kügeliswinden Stein Wittenbach
Engelburg Mörschwyl Teufen

Ortschaftenim Orenzrayon:
Bregenz Hagnau Laulerach Rankweil
Dornbirn Hard Lindau Schaan
Feldkirch Höchst Lustenau Schwarzach
Friedrichshafen HohenemS Meiningen Wolsurt
Fußach Immenstaad Nendeln
ELtzir Langenargen Oberreitnau



176

Im Verkehr zwischen den schweizerischen und den deutschen und österreichischen Poststellen
des Grenzrayons kommen folgende Taxen in Anwendung :

Für die srankirten Briefe sür je 15 Gramm . . . 10 Np .
„ . unsrankirten , „ „ 15 „ . . . 20 „

Eine Taxcrmähigung im Grenzrayon findet vom 1 . Juli 1875 nur mehr für Briefe ,
nicht aber sür andere Briespostgegenstände und für Geldanweisungen statt .

Abgang der Boten vom Postamt aus :
Nach Engelburg : 10 Uhr Vormittags .

, St . Georgen : Morgens 7 ^ Uhr und Mittags 1 ' /? Uhr.

Postbnreau -Geffnung an Sonntagen :
Vormittags von 8 — 10 ' /z Uhr und Nachmittags von 5^ 2— 7 Uhr .

Sehenswürdigkeiten der Stadt St . Kassen :
Die St . Laurenzenkirche . Gute Orgel , nach älterem System , von M . Braun , Orgelbauer

in Spaichingen ( Württemberg ) , 3 Manuale , 37 Register . Vollendet 1857 .
Stiftskirche ( katholische Kathedrale) . Ausgezeichnete neue Orgel . Mit theilweiser Be¬

nützung des alten Werkes von Frosch , gänzlich umgearbeitet von I . N . Kuhn ,
Orgelbauer in Männedorf am Zürichsce . 3 Manuale , 55 Register ; neuestes System .
Die schönste Orgel der Ostschweiz . Vollendet im Sommer 1875 .

Stadtbibliothek und Sammlung des historischen Vereins im Kantonsschulgebäude.
StistSbibliothek im Klostergebäude.
Relief der Kantone St . Gallen und Appenzell von A. Schöll , im Regierungsgcbäude.

Ausffugspunkte :
Fleudenberg , Tivoli , Peter und Paul , Gartenwirthschaft am Stein auf dem Rosenberg,

Fröhlichsegg , Vögclinscgg , Schachenbühl , Kronbühl , Guggeieu , Stocken und
Haggcn .

Die ersten acht find schöne Ausflugspunkte.


	[Seite]
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176

